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Der festzustellende Plan umfasst gem. (§ 68 Abs. 1 Nr. 3 WindSeeG einen Zeit- und 

Maßnahmenplan bis zur Außerbetriebnahme des Offshore-Windenergieparks (OWP). Dieser 

dient als Grundlage für die Bestimmung von Maßnahmen und Fristen durch das Bundesamt 

für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) zur Sicherstellung einer zügigen Errichtung, 

Inbetriebnahme des OWP, sowie zur Gewährleistung einer effektive Nutzung und Auslastung 

der zugewiesenen Netzanbindungskapazität (§ 69 Abs. 2 S. 1 WindSeeG; vgl. hierzu auch 

den Untersuchungsrahmen unter IX.2 des BSH vom 28.04.2025). 

 

Den äußeren Rahmen für die Erstellung dieses Zeit- und Maßnahmenplans bilden die 

Realisierungsfristen nach § 81 Abs. 2 S. 1 WindSeeG sowie der Ablauf der Befristung der 

Plangenehmigung gem. § 69 Abs. 7 S. 1 WindSeeG: 

 

Zum Meilenstein 1: 

Gemäß § 81 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 a) WindSeeG müssen bezuschlagte Bieter innerhalb von zwölf 

Monaten nach Erteilung der Zuschläge nach § 54 WindSeeG den Antrag auf Erteilung einer 

Plangenehmigung stellen und die für die Plangenehmigung erforderlichen Unterlagen beim 

BSH einreichen. Die BNetzA hat mit Beschluss vom 12.08.2024 den Zuschlag für die Fläche 

N-9.2 (Az.: BK6-24-003-1) erteilt.  

Da die Zuschläge nach § 55 Abs. 4 S. 2 WindSeeG eine Woche nach der öffentlichen 

Bekanntgabe als bekanntgeben anzusehen sind, müssen die Planunterlagen spätestens 

mit Ablauf des 19.08.2025) auf dem Antrags- und Beteiligungsportal des Bundes 

hochgeladen sein (§ 31 Abs. 1 VwVfG i.V.m. §§ 188 Abs. 2 BGB, § 187 Abs. 1 BGB). 

Den Antrag auf Erteilung einer Plangenehmigung wird die Trägerin des Vorhabens 

spätestens bis zum 19.08.2025 beim BSH fristgerecht einreichen, um diesen Meilenstein 

zu erfüllen. 

 

Zu den Meilensteinen 2 – 5: 

Die Meilensteine 2 – 5 (Realisierungsfristen gemäß § 81 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 bis 5 WindSeeG) 

werden in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des verbindlichen Fertigstellungstermins des 

Netzanbindungssystems bestimmt. Endgültig bestimmen lassen sich die Meilensteine 2 – 5 

daher erst, wenn der Fertigstellungstermin nach § 17d Abs. 2 S. 8 EnWG verbindlich 

geworden ist. Die zuständige Übertragungsnetzbetreiberin (ÜNB), die Tennet TSO GmbH, 

hat auf Ihrer Website den 31.12.2031 als voraussichtlichen Fertigstellungstermin des 

Netzanbindungssystems NOR-9-2 für den OWP Windbostel West (Fläche N-9.2) 

veröffentlicht.. Gemäß § 17d Abs. 2 S. 8 EnWG werden die bekannt gemachten 

Fertigstellungstermine jeweils 36 Monate vor Eintritt der voraussichtlichen Fertigstellung  

verbindlich. Die in Tabelle 1 aufgeführten Fristen legen daher zugrunde, dass der 

31.12.2031 als Fertigstellungstermin verbindlich wird. 
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Diese Rahmenbedingungen führen zu einem Zeit- und Maßnahmenplan, der in Tabelle 1 

dargestellt ist. 

 

# Meilensteine / Realisierungsfristen 

gemäß § § 81 Abs. 2 Satz 1 WindSeeG 

Frist 

1 § 81 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 a) WindSeeG: Einreichung der für die 

Erteilung einer Plangenehmigung erforderlichen Unterlagen 

binnen zwölf Monaten nach Erteilung des 

Zuschlags durch die BNetzA (hier Datum des Bekanntwerdens) 

19.08.2025 

2 § 81 Abs. 2 S.1 Nr. 2 WindSeeG: Nachweis der Finanzierung für 

die Errichtung der Windenergieanlagen auf See in dem Umfang 

der bezuschlagten Gebotsmenge durch Vorlage verbindlicher 

Verträge über die Bestellung der Windenergieanlagen, der 

Fundamente und der parkinternen Verkabelung spätestens zwei 

Monate nach Verbindlichwerden des Fertigstellungstermins des 

Netzanbindungssystems NOR-9-2. 

28.02.2029 

3 § 81 Abs. 2 S.1 Nr. 3 WindSeeG: Nachweis des 

Baubeginns der Windenergieanlagen auf See spätestens sechs 

Monate vor dem verbindlichen Fertigstellungstermin des 

Netzanbindungssystems NOR-9-2 

30.06.2031 

4 § 81 Abs. 2 S.1 Nr. 4 WindSeeG: Nachweis der technischen 

Betriebsbereitschaft mindestens einer Windenergieanlagen auf 

See einschließlich der zugehörigen parkinternen Verkabelung 

spätestens zum verbindlichen Fertigstellungstermin des 

Netzanbindungssystems NOR-9-2 

31.12.2031 

5 § 81 Abs. 2 S.1 Nr. 5 WindSeeG: Nachweis, dass die technische 

Betriebsbereitschaft der Windenergieanlagen auf See insgesamt 

hergestellt worden ist innerhalb von sechs Monaten nach dem 

verbindlichen Fertigstellungstermin des Netzanbindungssystems 

NOR-9-2. Diese Anforderung ist erfüllt, wenn die installierte 

Leistung der betriebsbereiten Anlagen mindestens zu 95% der 

bezuschlagten Gebotsmenge entspricht. 

30.06.2032 
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Geplante Außerbetriebnahme 

gem. § 69 Abs. 7 S. 1 WindSeeG 

Frist 

 Das Datum der geplanten Außerbetriebnahme bestimmt sich 

nach dem Ablauf der 25-jährigen Befristung der 

Plangenehmigung, § 69 Abs. 7 S. 1 WindSeeG. Die Frist beginnt 

12 Monate nach Eingang des Nachweises über den 

Meilenstein 3 „Baubeginn“, also am 30.06.2032, und endet am 

30.06.2057. 

 

30.06.2057 

 Die Beantragung einer nachträglichen Verlängerung der 

Befristung um höchstens zehn Jahre gem. § 69 Abs. 7 S. 4 

WindSeeG wird sich vorbehalten. Bei vollständiger Bewilligung 

wäre die Außerbetriebnahme am 30.06.2067 terminiert. 

 

30.06.2067 
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